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Die Ergebnisse der Gefährdungsabschätzung sind im Bauleitplanverfahren zu implemen¬
tieren, indem ggf. Empfehlungen zu Festsetzungen und Kennzeichnungen im Bebau¬
ungsplan gemacht werden, um die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse sicherzustellen.

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet für orientierende Untersuchungen/Bebauungs-
plangebiet 24.08.00

1.3. Datengrundlage/Verwendete Unterlagen

Die im Folgenden dargestellten Daten, Informationsquellen und Unterlagen wurden zur
Erstellung des vorliegenden Gutachtens verwandt:

/ 1 / Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) (26.06.1962); Neugefasst durch Bek. v. 23.1.19901132; Zuletzt geändert
durch Art. 2 G v. 11.6.2013 1 1548

/ 2 / Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (1993): Empfehlungen für die
Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden

/ 3 / Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz-BBodSchG) vom 17. März 1998

/ 4 / Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999
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/ 5 / Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) (07.2003):
Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersuchungen

/ 6 / LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (05.11.2004): Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen: Technische Regeln für die
Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR-Boden)

/ 7 / Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) (12.2004): Ableitung von
Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser

/ 8 / Ministeriumfür Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein (12.07.2006): Erlass zur ergänzenden Bewertungs¬
hilfe für Schadstoffe in Altlasten bei der Gefährdungsabschätzung

/ 9 / Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein

(10.10.2007): Hinweise zur Anwendung der Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei
orientierenden Untersuchungen des Altlastenausschuss (ALA) der Bund-Länder-
Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO)

/10/ BUND-/LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT BODENSCHUTZ (LABO) (01.09.2008):
Bewertungsgrundlage für Schadstoffe in Altlasten

/11/ Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, in der
Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlastenerlass), Gl.-Nr.: 6615.8
Fundstelle: Amtsblatt Schleswig-Holstein 2015 S. 719, Gemeinsamer Erlass des
Innenministeriums - IV 268 - 511.55 - und des Ministeriums für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume-V 425-5821.12.1 - vom 11. Juni 2015

/ 12 / Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Januar 2009;
Zum 14.07.2016 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe; Stand: letzte be¬
rücksichtigte Änderung: Ressortbezeichnungen ersetzt (Art. 8 LVO v. 16.03.2015,
GVOB1. S. 96)

/13/ Bürogemeinschaft Kowalski-Dr. Preub (13.10.2016): Historische Erkundung
(Phase 1) Bebauungsplan 24.08.00 Friedhofsallee/ehem. Stadtgärtnerei, Lübeck

/14/ Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räumedes
Landes Schleswig-Holstein (12.07.2006): Erlass zur ergänzenden Bewertungs¬
hilfe für Schadstoffe in Altlasten bei der Gefährdungsabschätzung.

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET

2.1. Standortbeschreibung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich auf der westlichen Seite der
Straße „Friedhofsallee“ und umfasst die Grundstücke Friedhofsallee 61-83. Die Gesamt¬
größe der Fläche beträgt rund 7,3 ha. Das Gelände ist relativ eben und weist keine topo¬
graphischen Besonderheiten auf.

Im Norden grenzt das Untersuchungsgebiet an den Vorwerker Friedhof. Die östliche
Grenze wird durch die Friedhofsallee gebildet. Im Süden schließt sich ein Wohngebiet
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sowie die Paul-Gerhardt-Schule mit Sportplatz an. Westlich liegt die Kleingartenanlage
Flintenbreite.

Das Untersuchungsgebiet wird durch Wohnbebauung, Gärtnereien und Steinmetzbe¬
triebe genutzt. Große Teile des Geländes der ehemaligen Stadtgärtnerei im nordwestli¬
chen Geltungsbereich liegen derzeit brach.

Mit Ausnahme der Bebauungen und einiger asphaltierter Verkehrswege ist das Untersu¬
chungsgebiet unversiegelt. Die Verkehrswege auf dem ehemaligen Gärtnereigelände sind
überwiegend wassergebunden.

2.2. Regionale Geologie / Hydrogeologie

Das Untersuchungsgelände liegt im Bereich pleistozäner Beckenablagerungen, die sich
im Standortbereich aus schwach humosen Sanden zusammensetzen, welche von Lehm¬
und Mergelschichten unterlagert werden. In den Sanden ist der oberste Grundwasserleiter
(GWL 1) ausgebildet. Im Liegenden folgen tertiäre Braunkohlensande, in denen der
zweite Grundwasserleiter (GWL 2) ausgebildet ist. Die Mächtigkeit der geringdurchläs¬
sigen Schichten (Geschiebemergel/-lehm) als Teil der Abdeckung des GWL 2 liegt im
Bereich Lübeck zwischen 10 m und 30 m.

Den nächst gelegenen Vorfluter bildet der „Landgraben“, der ca. 250 m nordwestlich des
Untersuchungsgebietes von Südwesten nach Nordosten verläuft, so dass für den GWL 1
mit einer nordwestlich gerichteten Grundwasserfließrichtung zu rechnen ist.

Das Wassergewinnungsgebiet Vorwerk beginnt ca. 150 m nördlich des Untersuchungs¬
gebietes. Ca. 600 m westlich beginnt das Wassergewinnungsgebiet Stockelsdorf. Natur¬
schutzgebiete sind im näheren Umkreis nicht vorhanden. Teile des westlichen Untersu¬
chungsgebiets liegen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Fackenburger Landgraben
und Tremser Teich.

2.3. mögliche Nutzungnach Flächennutzungsplan

Im gültigen Flächennutzungsplan (FNP) der Hansestadt Lübeck ist der Bereich der ehe¬
maligen Stadtgärtnerei sowie die angrenzenden Erweiterungsflächen des Vorwerker
Friedhofs als Grünflächen gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt. Die Grundstücke
Friedhofsallee 61-83 sind als Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 Baunutzungsver¬
ordnung (BauNVO) / 1 / dargestellt.

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 24.08.00 und der zugehörigen 126. Ände¬
rung des Flächennutzungsplans, die hier das Untersuchungsgebiet für die orientierenden
Untersuchungen darstellen (vgl. Abbildung 1), ist zukünftig eine Darstellung des gesam¬
ten Bebauungsplangebietes als Wohnbaufläche vorgesehen.
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Zeichenerklärung:
Wohnbaufläche
5 1 ABS. 1Nr 1 BauNVOI

Radien für den Gemeinbedarf
(J5 Ms ZNraBauGB)
Schule
Kindertagesstätte

Sonstige überörtlicheund örtliche
Hauptverkehrsstraßen
ß5 ABS. 2Nr.3 BauGB)

Grünfläche
65 Aas 2Nr.5 BauGB)
Friedhof
Spiel-und / oder Bolzplatz

Grenze des Geltungsbereiches der
126. Flächennutzungspfanänderung

Nachrichtliche Übernahme
ß5 M5.4 BauGB,
Landschaftsschutzgebet

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan, mit Kennzeichnung
des Geltungsbereichs des B-Plans 24.08.00 (rot umrandet) und
des Untersuchungsgebietes (schwarz umrandet)
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ANLAGE 6

Laborberichte Schadstoffanalysen

aus datenschutzrechtlichen Gründen entnommen
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ANLAGE 7

Laborbericht Siebanalysen

aus datenschutzrechlichen Gründen
entnommen


